
Geltungsbereich der 1. Änderung

Bpl. Nr. 12  -Teil C-

Gewerbegebiet "Steinbrink"

 -Teil A-

(rechtsverbindlich seit 25.06.1992)

Teil -B-

geändert durch 1. Änderung Bpl. Nr. 12

Gewerbegebiet "Steinbrink",  -Teil-B-

(rechtsverbindlich seit 15.05.2004)

Rechtsgrundlagen

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I. S. 2414),

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I.

S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichterungs- und WohnbaulandG vom 22.04.1993

(BGBl. I. S. 466)

3. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991, I. S. 58), Zuletzt

geändert durch Art. 2 G zur Förd. des Klimaschutzes bei der Entwickl. in den Städten und

Gemeinden vom 22. 7. 2011 (BGBl. I S. 1509)

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO - NRW) vom

01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Art. 2 ÄndG vom 24. 5. 2011 (GV. NRW.

S. 272).

5. Gemeindeordnung für das Land NRW (GO. NRW.) in der Fassung der Bekanntmachung vom

14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 - SGV. NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 24. 5.

2011 (GV. NRW. S. 271).

6. Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der

Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 3 G über Maßnahmen zur

Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze vom 28. 7. 2011 (BGBl. I S. 1690)

7. Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz -

LG) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568);

zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185)

8. Landesplanungsgesetz (LPIG) NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. Mai 2005 (GV.

NRW. 2005 S. 430), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2010 (GV NRW S. 212

9. Landeswassergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926),

zuletzt geändert durch Art. 3 UmweltÄndG vom 16. 3. 2010 (GV. NRW. S. 185)

10. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) In der Fassung der Bekanntmachung vom

    24. Februar 2010, BGBl. I S. 94, zuletzt geändert am 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690)

Textliche Festsetzungen

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

1.1 Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben

Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandels- und

Dienstleistungsbetriebe in Gewerbegebieten gemäß § 8 BauNVO und in Industriegebieten

gemäß § 9 BauNVO allgemein ausgeschlossen.

1.2 Ausnahmsweise ist Einzelhandel zulässig, wenn er im Zusammenhang mit einem

 Dienstleistungs- oder Produktionsbetrieb steht. Nur die hier hergestellten Produkte können auf

einer, dem Betrieb untergeordneten Fläche von max. 100 m² angeboten werden.

1.3 Anlagen für sportliche Zwecke

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in den Gewerbegebieten Anlagen für sportliche Zwecke i. S. des

§ 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO nicht zulässig.

1.4 Ausnahmsweise in Gewerbegebieten zulässige Nutzungen

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in Gewerbegebieten ausnahmsweise zulässige Nutzungen im

Sinne des § 8 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig.

1.5 Abstandsklassen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 4 BauNVO werden die im Bebauungsplan 

festgesetzten GE Gebiete zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung nach 

Betriebsarten gegliedert.

Die unter "Gliederung der Gebietstypen " genannten Abstandsklassen beziehen sich auf die

Abstandsliste NRW 2007 (auf dem Plan nachrichtlich wiedergegeben). In GE Gebieten sind

Betriebsarten unzulässig, die unter die genannten Abstandsklassen fallen, sowie Betriebe mit

ähnlichen Emissionsgraden.

1.6 Gemäß § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe oder Betriebsteile, die der Abstandsregelung der

Abstandsliste 2007 unterliegen, in die nächst höhere Abstandsklasse eingegliedert werden, wenn

nachgewiesen wird, dass der Immissionsschutz gewährleistet bleibt.

1.7 Überschreitung des Maßes der baulichen Nutzung durch Garagen, Stellplätze und

Nebenanlagen

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 14 BauGB darf die höchstzulässige

GRZ von 0,8 durch die Anlage von Garagen, Stellplätzen und sonstigen Nebenanlagen um

maximal 0,15 überschritten werden, wenn die Versiegelung dadurch ausgeglichen wird, dass

anfallendes Regenwasser von den Stellplätzen und deren Zufahrten in den verbleibenden 

Grünstreifen durch geeignete technische Maßnahmen nach den anerkannten Regeln der Technik

zur Versickerung gebracht wird.

1.8 Gebäudehöhe

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB darf eine Gebäudehöhe  an der Gebäudeoberkante

(Traufe) von 15 m nicht überschritten  werden. Für technisch erforderliche Bauteile oder für

Anlagen die der Gewinnung von Solarenergie dienen kann eine Überschreitung  von bis zu 2 m

zugelassen werden. Die Gebäudehöhe  bemisst sich im Verhältnis zur mittleren Höhenlage  der für

das jeweilige Baugrundstück  maßgeblichen  anbaufähigen  Verkehrsfläche.  Die Höhenlage  der

maßgeblichen anbaufähigen Verkehrsfläche wird über die Höhe der Fahrbahnmitte der 

nächstgelegenen  Fahrbahn gemessen. Schornsteine sind von der Festsetzung ausgenommen.

Antennen, Schornsteine und andere Vorhaben, die eine Bauhöhe von 30 m über Grund erreichen,

sind einer Einzelfallprüfung durch die Wehrbereichsverwaltung zu unterziehen.

2.  Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

2.1 Nicht überbaubare  Grundstücksflächen  entlang öffentlicher  Verkehrsflächen  sind gemäß § 9 Abs.

1 Nr. 25 a BauGB in einer Pflanztiefe von 3,00 m mit standortheimischen Einzelbäumen

2. Ordnung oder Heistern und einer Unterpflanzungen  mit standortheimischen  Sträuchern,

Bodendeckern oder Wildstauden zu bepflanzen. Es sind Gehölze gemäß der genannten 

Pflanzliste und Qualitätsanforderung zu verwenden.

2.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB sind im gesamten Plangebiet maximal 4 Zu- und Abfahrten mit

einer maximalen Gesamtbreite von 40 m zulässig. Stellplatzanlagen sind hierüber zu erschließen.

2.3 Vorhandene Pflanzungen und Begrünungen entlang der Grundstücksgrenzen können auf die

festgesetzten Anpflanzungen angerechnet werden, wenn diese dauerhaft gepflegt und erhalten

werden. Abgänge sind zu ersetzen.

2.4 Alle Pflanzungen und Eingrünungen sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang zu

ersetzen.

2.5 Die Maßnahmen sind im Baugenehmigungsverfahren darzustellen. Die Herstellung ist spätestens

ein Jahr nach erfolgter Baugenehmigung abzuschließen.

Pflanzliste:

Einzelbäume : Rotbuche, Bergahorn, Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde, Stieleiche, Feldahorn

Sträucher und Heister : Roter Hartriegel, Weißdorn, Eiche, Haselnuss, Hundsrose, Vogelkirsche,

Pfaffenhütchen, Gem. Schneeball, Esche, Gem. Heckenkirsche, Schwarzer Holunder, Schlehe, Eibe.

Qualität der Sträucher: 2 xv, Höhe mind. 60-100 cm; Qualität Heister: 2 xv, Höhe mind. 150-200 cm

3. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen gemäß § 86 Abs. 4 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4

BauGB

3.1 Werbeanlagen sind im gesamten Bebauungsplangebiet so zu gestalten, dass die Sicherheit und

Ordnung des Verkehrs gewährleistet ist, sowie das Landschafts- und Ortsbild nicht beeinträchtigt

wird. Der Nachweis ist bei der zuständigen Baugenehmigungsbehörde zu führen.

3.2 Es dürfen maximal 10% der Fassadenflächen für Werbeanlagen genutzt werden. Werbeanlagen

dürfen nicht über den Ortgang oder die Attika hinausgehen. Dies gilt auch für Werbeanlagen im

Sinne des § 65 Abs. 1 BauO NRW.

3.3 Werbung ist nur an der Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbung, die nicht im Geltungsbereich

des Bebauungsplanes ansässige Betriebe betrifft, ist unzulässig.
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1. Änderung

Bebauungsplan Nr. 12 -Teil C-

Gewerbegebiet "Steinbrink"

aufgestellt im beschleunigten Verfahren gemäß §13a BauGB

1. Der Stadtentwicklungsausschuß hat am 23.08.2006 die 

Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 12

Teil C gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V. m. § 12 BauGB 

beschlossen.

Der Beschluss ist am  07.09.2006 öffentlich  bekannt gemacht

worden.

Beckum, den 16.11.2012

................................... .......

Dr. Karl-Uwe Strothmann

(Bürgermeister )

2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist 

wie folgt durchgef ührt worden:

a) Die Ziele und Zwecke der Planung sind am  07.09.2006

    öffentlich bekannt gemacht worden.

b) Der Öffentlichkeit ist in der Zeit vom 22.09.2006 bis 

    06.10.2006 die Möglichkeit gegeben worden, die 

    Planunterlagen einzusehen, diese zu  erörtern und sich hierzu 

    mündlich oder schriftlich zu äußern.

Beckum, den 16.11.2012

STADT BECKUM

Der Bürgermeister

FD Stadtplanung und Wirtschaftsförderun g

Im Auftrag:

...................................

Wilbrand

3. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Demographie, Umwelt- und

Klimaschutz hat in seiner Sitzung am 07.03.2012 beschlossen,

das Bebauungsplanverfahren zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 12 Teil C im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13a Baugesetzbuch fortzuführen und hat die öffentliche

Auslegung des Entwurfes für die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 12 Teil C gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 

beschlossen.

Beckum, den 16.11.2012

................................... .......

Dr. Karl-Uwe Strothmann

(Bürgermeister )

4. Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes

ist am 11.07.2012 ortsüblich mit dem Hinweis gemäß § 13 a 

Absatz 3 BauGB bekanntgemacht worden.

In einem beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB wird 

von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem 

Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 

Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind, abgesehen; § 4c BauGB 

„Überwachung“ der Umweltauswirkungen ist nicht anzuwenden.

Beckum, den 16.11.2012

................................... .......

Dr. Karl-Uwe Strothmann

(Bürgermeister )

5. Der Entwurf der 1.Änderung  des Bebauungsplanes Nr. 12

Teil C mit der Begründung  hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in

Verbindung mit § 13a BauGB auf die Dauer eines Monats

vom 30.07.2012 bis 19.08.2012 ö ffentlich ausgelegen.

Beckum, den 16.11.2012

................................... .......

Dr. Karl-Uwe Strothmann

(Bürgermeister )

6. Der Rat der Stadt Beckum hat am 25.09.2012 über die 

vorgebrachten Anregungen gem äß § 3 Abs. 2 BauGB 

entschieden und die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 12 Teil C als Satzung, sowie die Begründung in seiner 

Sitzung am 25.09.2012 beschlossen.

Beckum, den 16.11.2012

................................... .......

Dr. Karl-Uwe Strothmann

(Bürgermeister )

7. Der Beschluss des Rates der Stadt Beckum über die 1. 

Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 12 Teil C ist am 15.11.2012

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB orts üblich bekannt gemacht worden.

Mit der Bekanntmachung ist die 1. Änderung des Bebauungs -

planes Nr. 12 Teil C damit gemäß § 10 Abs. 3 in Kraft getreten.

Beckum, den  16.11.2012

................................... .......

Dr. Karl-Uwe Strothmann

(Bürgermeister )

8. Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der

Planzeichenverordnung vom 18.12.1990.

Der Kartenausschnitt (Katasterkarte) entspricht für den 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes dem Stand der durch

den Kreis Warendorf bereitgestellten digitalen Liegenschafts -

karte vom 22.08.2011.

Beckum, den 16.11.2012

STADT BECKUM

Der Bürgermeister

FD Stadtplanung und Wirtschaftsförderun g

Im Auftrag:

...................................

Wilbrand

GEWERBEGEBIET

Gliederung gemäß Abstandserlaß und Baunutzungsverordnung

Sichtdreieck (von Bebauung und Aufwuchs > 0,70 m freizuhalten)

GEWERBEGEBIET,

gemäß Abstandserlaß NRW sind Betriebsarten der Abstandsklassen I - VI

unzulässig.

Zulässig ist die vorhandene Betriebsart Maschinenfabrik bzw. Fabrik zur Herstellung

von Hydrauliksystemen gemäß Ziffer 18 4 des Abstanderlasses NRW.

GEWERBEGEBIET,

gemäß Abstandserlaß NRW sind Betriebsarten der Abstandsklassen I - V unzulässig.

sonstige Festsetzungen

Gliederung der Gebietstypen

GE 1

GE 2

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung

Füllschema der Nutzungsschablonen

vorhandene Flurgrenze

Bestand

Legende

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die

Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Für Baulinien, Baugrenzen und andere Begrenzungslinien, die zahlenmäßig nicht festgesetzt sind, ist die

zeichnerische Darstellung des Planes maßgebend.

Erklärung der Abkürzungen:

BauGB            Baugesetzbuch

BauNVO         Baunutzungsverordnung

BauO NRW      Bauordnung Nordrhein-Westfalen

vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

vorhandene Gebäude

Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Bebauungsplan Nr. 12  "Gewerbegebiet Steinbrink" 1. Änderung - Teil C -

Nachrichtliche Darstellung

Art der baulichen

Nutzung

Grundflächenzahl

(GRZ)

Bauweise (geschlossen)

Gliederung  der Gebietstypen gemäß

Abstandserlaß und Baunutzungsverordnung

Geschossflächenzahl

         (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse

höchstzulässige Gebäudehöhe siehe textl.

Festsetzung 1.8

Hinweise

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von 3.200 l/min (192 cbm/Std) für

mindestens 2 Stunden nachzuweisen (§§ 17 Abs. 1 und 44 Abs. 1 BauO NW, WVGW-W 405).

Der Nachweis der ausreichenden Löschwasse rversorgung ist in Abstimmung mit dem örtlichen

Wasserversorgungsunternehmen zu führen und der zuständigen Brandschutzdienststelle vor Begi nn einer

Baumaßnahme vorzulegen (§§ 17 Abs. 1 und 44 Abs. 1 BauNW).

Zur Löschwasserentnahme sind in einem Abstand von ca.100 m Unterflurhydranten / Überflurhydranten

einzubauen (§§ 17 und 44 BauO NW).
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